
Erklärung 

 

Mir ist bekannt, dass nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Schiedsstellengesetzes nicht zur 

Schiedsperson gewählt werden kann: 

 

1. wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt wurde; 

 

2. eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat anhängig ist oder Anklage 
wegen einer solchen Tat erhoben wurde, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann; 

 

3. eine Person, die wegen geistiger oder körperlicher Behinderung die Schiedstätigkeit nicht 
ordnungsgemäß ausüben kann oder für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; 

 

4. eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen 
beschränkt ist. 

 

Mir ist außerdem bekannt, dass gemäß Punkt 1.4.1 der Durchführungsbestimmungen zum 

Thüringer Schiedsstellengesetzes nicht als Schiedsperson berufen werden soll, wer: 

 

1. gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder 
 

2. wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staats-
Sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 dieses Gesetzes gleichgestellte 
Person für das Amt nicht geeignet ist. 

 

Ich erkläre hiermit, dass keine der vorgenannten Gründe in meiner Person vorliegen. 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift    ------------------------------------------------- 

 

 


